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1. Rechtliche Grundlagen 
 
Die Kindertagespflege ist im dritten Abschnitt des zweiten Kapitels des SGB VIII "Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege" verankert. Darüber hinaus hat der Frei-
staat Sachsen landesspezifische Regelungen im Landesjugendhilfegesetz und im Sächsischen 
Gesetz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) erlassen.  
 
In der Ausgestaltung des § 23 SGB VIII nutzt die Landeshauptstadt Dresden die von ihr beauf-
tragte „Expertise ‚Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden 
Geldleistung für Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII‘ erstellt im Auftrag des Deut-
schen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. für die Landeshauptstadt Dresden von 
Professor Dr. Johannes Münder. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., 
Berlin im Mai 2017“. 
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Nachfolgend genannte Rechtsgrundlagen gelten in der jeweils gültigen Fassung für die Betreu-
ungsform Kindertagespflege: 
 
 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfegesetz 

 
§ 1 Recht auf Erziehung Elternverantwortung, Jugendhilfe 
§ 2 (2) Nr. 3, 5 Aufgaben der Jugendhilfe 
§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 
§ 22 Grundsätze der Förderung 
§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
§§ 62 – 64 Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenübermittlung und -nutzung 
§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 
§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 
§ 80 Jugendhilfeplanung 
§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
§ 104 Bußgeldvorschriften 

 
 Landesjugendhilfegesetz (LJHG) 

 
§ 23 Erlaubnis zur Kindertagespflege und zur Vollzeitpflege 
§ 24 Erteilung, Versagung der Erlaubnis 
§ 25 Mitteilungspflichten der Tagespflege- und Pflegepersonen 
§ 26 Rechte des Jugendamtes 

 
 Sächsisches Gesetz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) 

 
§ 1 (6) Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
§ 2 (1) und (6) Aufgaben und Ziele 
§ 3 (2) und (3) Angebot 
§ 4 Wunsch und Wahlrecht 
§ 7 Gesundheitsvorsorge, Gesundheitspflege 
§ 8 Bedarfsplanung 
§ 12 (3) Personal 
§ 14 (6) Personal- und Sachkosten 
§ 15 (3) Elternbeiträge 
§ 17 (3) Gemeindeanteil 
§ 18 (1) und (5) Landeszuschuss 
§ 21  Qualitätsentwicklung, Fort- und Weiterbildung, Fachberatung und Qualifikation 
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 Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte Sächs-

QualiVO 
 

§ 3 Qualifikation der Kindertagespflegepersonen 
§ 4 Qualifikation der Fachberater(-innen) 
§ 6 Fachliche Fortbildung 
 

 Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung - KitaFinVO 
 

§ 3 Erstattung des Gemeindeanteils und des Landeszuschusses gemäß § 17 Absatz 3 des Ge-
setzes über Kindertageseinrichtungen 

 
 Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Elternbeiträgen   

(Elternbeitragssatzung) 
 
 
2. Begriffsbestimmungen und Erläuterungen 
 
(1) Kindertagespflege  

umfasst als Kindertagesbetreuung vorwiegend Kinder im Altersbereich von null bis zum 
vollendeten dritten Lebensjahr, schließt aber nicht aus, dass im Bedarfsfall, entsprechend 
des nachgewiesenen, besonderen oder individuellen Bedarfs und mit Einverständnis der 
Personensorgeberechtigten auch Kinder ab drei Jahren und bis zum Schuleintritt betreut 
werden können.  

 
(2) Betreuungszeitstufen 

ist in der Kindertagespflege in der Regel ganztägig und kann (entsprechend der Betreuungs-
zeitstufen der Elternbeitragssatzung) im Rahmen von 4,5 h bis 11 h gefördert werden. 
 

(3) Betreuungsort/Kindertagespflegestelle 
Kindertagespflege kann im Haushalt der Kindertagespflegeperson oder in extra dafür an-
gemieteten kindgerechten Räumen ausgeübt werden. 
 

(4) Kindertagespflegeperson 
Kindertagespflege wird in der Regel von selbstständig tätigen Kindertagespflegepersonen 
ausgeübt. Diese verfügen über eine Erlaubnis nach § 43 SGB VIII und haben das Curriculum 
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) im Umfang von mindestens 160 Stunden absolviert. 

 
(5) betriebsnahe Kindertagespflege 

ist die Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter von 
Betrieben, Einrichtungen und Institutionen. Dabei kann die Kindertagespflegeperson bei 
der Firma angestellt oder als selbstständige Kindertagespflegeperson tätig sein. 
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(6) Ersatzbetreuung 

ist die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege, deren reguläre Kindertagespflegeper-
son zeitweilig nicht zur Verfügung steht. Die Ersatzbetreuung erfolgt durch miteinander ko-
operierende Kindertagespflegepersonen in verschiedenen Varianten (wie z. B.: Verzahntes 
Modell, Stützpunkt, basissatzfinanzierte Ersatzbetreuung, Springer(-in) usw.) 
 

(7) Beratungs- und Vermittlungsstellen für Kindertagespflege, 
sind beauftragte freie Träger, die übertragene Aufgaben für die Landeshauptstadt Dresden 
erfüllen. Sie leisten Fachberatung und fachliche Begleitung für Kindertagespflegepersonen 
(außer betriebsnahe) und beraten Eltern in allen Fragen zur Kindertagespflege, neben der 
Beratung und Gewinnung von Interessent(-inn)en. 
 

(8) Kinderfrauen/Kindermänner 
sind nicht erlaubnispflichtige Kindertagespflegepersonen, die überbrückende oder ergän-
zende Kindertagesbetreuung (z. B. außerhalb der Öffnungszeiten von Kindertageseinrich-
tungen) im Haushalt der Eltern des Kindes leisten. Kinderfrauen und Kindermänner erhalten 
nach Prüfung durch die Landeshauptstadt Dresden eine Eignungsfeststellung für die Be-
treuung eines konkreten Kindes bzw. mehrerer Geschwisterkinder über einen befristeten 
Zeitraum. 
 

(9) Fremdgemeindekind 
ist ein Kind, dessen Eltern keinen Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt Dresden haben.  
 
 

3. Zuständigkeiten und Aufgaben 
 
(1) Die Landeshauptstadt Dresden hat für den Bereich der Kindertagespflege folgende Zustän-

digkeiten und Aufgaben: 
 

 Erfüllung der Aufgaben gemäß SGB VIII einschließlich der Gesamt- und Planungsverant-
wortung (§§ 80 u. 79 Abs. 1 SGB VIII) und Qualitätsentwicklung (§ 79a SGB VIII) 

 Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII 
 Finanzierung der Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII und dieser Richtlinie 
 Erhebung von Elternbeiträgen von den Personensorgeberechtigten 
 Gewährung Wirtschaftlicher Jugendhilfeleistungen gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII 
 Fachberatung, Etablierung, Begleitung und Erlaubniserteilung betriebsnaher Kinderta-

gespflegestellen (adäquat der Aufgaben der Beratungs- und Vermittlungsstellen wie in 
Absatz 2) 

 Prüfung von Anträgen für Fremdgemeindekinder 
 Rechnungslegung für Fremdgemeindekinder gemäß SächsKitaFinVO 
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(2) An Träger der freien Jugendhilfe sind Aufgaben des Bereiches Kindertagespflege vertraglich 

(über Leistungsvereinbarung und Orientierungsrahmen zur Zusammenarbeit) übertragen 
worden, die in eigener Verantwortung wahrgenommen werden.  
 
Diese Aufgaben sind: 

 
 bedarfsgerechte Akquise von Kindertagespflegepersonen auf der Grundlage der Be-

darfsplanung 
 Prozessbegleitung im Verfahren der Erlaubniserteilung 
 Sicherung von Qualifizierungsmaßnahmen während der Ausübung der Tätigkeit, Prü-

fung der Qualifizierungsvoraussetzungen vor Aufnahme der Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson  

 Vermittlung von freien Plätzen bei Kindertagespflegepersonen an Personensorgebe-
rechtigte 

 Organisation und Vermittlung von Ersatzbetreuung, insbesondere auch fachliche Beglei-
tung und Weiterentwicklung von Ersatzbetreuungsmodellen 

 Beratung und Begleitung der Personensorgeberechtigten während des Vermittlungs-
prozesses und des Betreuungsverhältnisses 

 Qualitätsentwicklung und -sicherung durch Fachberatung mit entsprechenden Metho-
den und Instrumenten (Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote, Qualitätsdialog, 
Hospitation, Reflexion, Konfliktmanagement, u. a. m.)  

 Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 
 Beratung, Unterstützung und Förderung von Zusammenschlüssen von Kindertagespfle-

gepersonen (Auf- und Ausbau von Netzwerken) 
 Dokumentation und Statistik (u. a. Landesstatistik) 

 
 
4. Leistungen der Landeshauptstadt Dresden und der beauftragten  

freien Träger der Jugendhilfe 
 
4.1. Aufnahme von Betreuungsplätzen aus Kindertagespflegestellen in den Bedarfsplan 

 
(1) Der Bestand und der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagespflege wird im Rahmen 

der Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) für einen mittelfristigen Zeitraum ermittelt und im 
Bedarfsplan beschrieben.  
 

(2) Die Betreuungsplätze aus Kindertagespflegestellen können auf Antrag der Kindertagespfle-
geperson in den Bedarfsplan der Landeshauptstadt Dresden aufgenommen werden. Dies 
erfordert eine jugendhilfeplanerische Überprüfung durch die Landeshauptstadt Dresden. 
Damit soll sichergestellt werden, dass ein Ausbau von Kindertagespflegestellen bedarfsge-
recht erfolgt. 
 

(3) Die Aufnahme der Kindertagespflegestelle in den Bedarfsplan ist Voraussetzung für die Fi-
nanzierung nach § 14 Abs. 6 sowie §§ 15 bis 20 SächsKitaG. 
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4.2. Akquise von Kindertagespflegepersonen 
 
Für eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege werden bei 
Bedarf neue Kindertagespflegepersonen akquiriert. Dabei werden die Interessent(-inn)en durch 
die Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege informiert und beraten (ausge-
nommen davon sind betriebsnahe Kindertagespflegestellen). 
 
4.3. Erlaubniserteilung nach § 43 SGB VIII  

 
(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts der Erziehungsbe-

rechtigten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Ent-
gelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 
 

(2) Die Erlaubnis ist vor Beginn der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson bei der Landeshaupt-
stadt Dresden zu beantragen. 

 
4.3.1. Verfahren zur Erteilung der ersten Erlaubnis 
4.3.1.1. Antragstellung 
 
Für die Antragstellung einer Erlaubnis nach § 43 SGB VIII sind folgende Unterlagen notwendig: 
 
 formloser Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege (angebotenes Betreu-

ungsalter, Anzahl der angebotenen Plätze, Ort der Betreuung, geplante täglich angebotene 
Betreuungszeit) 

 nachvollziehbar begründete Motivation zur Übernahme der Tätigkeit 
 tabellarischer Lebenslauf 
 Nachweis der Voraussetzung gemäß § 23 SGB VIII und § 3 SächsQualiVO  
 pädagogische Konzeption  

 
 Bestandteile der Konzeption sollen sein: 
 Rahmenbedingungen der jeweiligen Kindertagespflegestelle 
 Öffnungs- und Betreuungszeiten (die flexible Gestaltung und Erweiterung über das ver-

bindliche Angebot der Öffnungszeit in der Konzeption hinaus ist jederzeit möglich) 
 Vertretungsregelung 
 Pädagogische Grundsätze zur Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes 
 Beobachtung und Dokumentation 
 Raumnutzungskonzept einschließlich Grundriss 
 Aussagen zur Ausgestaltung der Eingewöhnung und des Überganges in die Kita 
 Verpflegungsausgestaltung und Gesundheitserziehung 
 Skizzierung eines geplanten Tagesablaufes in der Kindertagespflegestelle 
 Ausgestaltung der Erziehungspartnerschaft mit den Personensorgeberechtigten 
 Zusammenarbeit mit anderen Kindertagespflegepersonen, Kindertageseinrichtungen 

und sonstigen Institutionen 
 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (Reflexion, Bewertung und Verbesserung 

der eigenen Arbeit) 
 Besonderheiten bei der Betreuung von unter 1-jährigen Kindern 
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 Vorlage eines ärztlichen Gesundheitsnachweises (keine gesundheitlichen Einschränkun-
gen für die Arbeit mit Kindern [in einer ärztlichen Bescheinigung sollte bescheinigt sein, 
dass der Antragsteller/die Antragstellerin nicht an ansteckenden, meldepflichtigen oder 
psychischen Krankheiten oder Suchtkrankheiten leidet]) 

 Nachweis über den Abschluss eines Kurses „Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen für Kinder“ bei einer durch die Berufsgenossenschaft gemäß BGV A1 er-
mächtigten Stelle (nicht älter als 2 Jahre) 

 Nachweis über die Belehrung im Sinne der §§ 42 und 43 des Infektionsschutzgesetzes  
 Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30a 

Bundeszentralregistergesetz (nicht älter als 6 Monate) 
 soll die Kindertagespflege im eigenen Wohnraum durchgeführt werden, so ist auch ein 

erweitertes Führungszeugnis durch den/die jeweilige/-n Ehepartner(-in) oder Lebens-
partner(-in) bzw. andere volljährige im Haushalt lebende Personen vorzulegen (nicht äl-
ter als 6 Monate) 

 schriftliches Einverständnis des Vermieters/der Vermieterin zur Nutzung der Wohnung 
als Kindertagespflegestelle 

 wenn von der Antragstellerin/dem Antragsteller gewünscht: formloser Antrag auf Auf-
nahme in den Bedarfsplan der Landeshauptstadt Dresden 

 Finanzierungsplan 
 Erklärung zu Strafsachen 

 
4.3.1.2. Feststellung der fachlichen und persönlichen Eignung 

 
(1) Kindertagespflegepersonen sind geeignet, wenn sie sich durch ihre Persönlichkeit, Sach-

kompetenz und Kooperationsbereitschaft mit den Personensorgeberechtigten und anderen 
Kindertagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 
Außerdem müssen sie über vertiefende Kenntnisse hinsichtlich der Arbeitsschwerpunkte in 
der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in an-
derer Weise nachgewiesen haben. 

 
(2) Unter Berücksichtigung der Kriterien des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) München (in der 

Fassung vom 06.08.2010) und der Empfehlungen des Landes Sachsen zu den Qualitätskrite-
rien in der Kindertagespflege (in der Fassung Juli 2013) gelten folgende Anforderungen: 

 
Persönliche und fachliche Anforderungen: 
 Berufsabschluss, berufsqualifizierender Abschluss oder eine Qualifikation nach § 1 

SächsQualiVO,  
 eine absolvierte Fortbildung, die mindestens dem Curriculum des Deutschen Jugendin-

stituts „Fortbildung von Tagespflegepersonen“ (mindestens 160/300 Stunden) ent-
spricht,  

 oder ein absolvierter, praxisvorbereitender Kurs, der mindestens der Einführungsphase 
des Curriculum des Deutschen Jugendinstituts „Fortbildung von Tagespflegepersonen“ 
entspricht und innerhalb von drei Jahren nach Aufnahme der Tätigkeit ein absolvierter 
praxisbegleitender Kurs, der mindestens der Vertiefungsphase des Curriculum des 
Deutschen Jugendinstituts „Fortbildung von Tagespflegepersonen“ entspricht 

 ausreichende Deutschkenntnisse (B1), gute sprachliche und kognitive Fähigkeiten 
 Bereitschaft zur Kooperation mit den Eltern/Personensorgeberechtigten sowie den so-

zialpädagogischen Fachkräften der Kindertagespflege und mit der Landeshauptstadt 
Dresden 
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 wertschätzende Haltung gegenüber allen Beteiligten, dialogische Offenheit, Ehrlichkeit 
und Transparenz 

 Anerkennung des Vorranges der elterlichen Sorge 
 Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden 

 Flexibilität, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Lösungsorientierung (z. B. Be-
rufsbiografie, Familie, Ehrenamt) 

 Fähigkeit zur Selbstorganisation und administrative Kompetenz 
 Klarheit der Zukunftsperspektive in der Ausübung der Tätigkeit 
 Erziehungskompetenz und Freude am verantwortungsbewussten, einfühlsamen Um-

gang mit Kindern sowie Motivation zur Übernahme der Betreuungsaufgabe Kinderta-
gespflege 

 Erkennen und Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder 
 Absicherung einer gesunden, kindgerechten Verpflegung in der Betreuungszeit (ange-

lehnt an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.) 
 Achtung der Persönlichkeit der zu betreuenden Kinder und Verpflichtung zur gewalt-

freien Erziehung, insbesondere klares Bekenntnis gegen körperliche und seelische Ge-
waltanwendung sowie keine Überschreitung körperlicher, sexueller und psychischer 
Grenzen 

 den eigenen Kindern des Antragstellers/der Antragstellerin wird aktuell keine stationäre 
Erziehungshilfe gem. § 27 in Verbindung mit §§ 33, 34 SGB VIII gewährt, es bestehen 
keine Unterhaltsschulden gegenüber eigenen Kindern und aktuell liegt keine Sorge-
rechtseinschränkung für eigene Kinder vor 

 keine Glaubenszugehörigkeit der Antragstellerin/des Antragstellers zu einer Glaubens-
gemeinschaft, die pädagogisch bedenkliche Aussagen über bzw. zu Kindern oder die Er-
ziehung, Betreuung und Bildung von Kindern treffen (entsprechend der Empfehlungen 
der Sektenbeauftragten der Kirchen oder anderen relevanten Stellen)  

 keine Zugehörigkeit zu verbotenen, verfassungswidrigen Vereinigungen 
 Akzeptanz gegenüber anderen Lebenseinstellungen und Kulturen 
 Kritikfähigkeit und konstruktiver Umgang mit Konflikten 
 Reflexion des eigenen Handelns 
 Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch mit anderen Kin-

dertagespflegepersonen 
 Berücksichtigung des geschlechtersensiblen Arbeitsansatzes bei der Betreuung von 

Mädchen und Jungen 
 Sensibilität zum Thema Kindeswohlgefährdung, Bereitschaft zur Weitergabe von Infor-

mationen dazu an die Beratungs- und Vermittlungsstellen für Kindertagespflege, Bereit-
schaft zur Absolvierung entsprechender Fortbildungen 

 Kenntnisse der Bedürfnisse des Kindes 
 Kenntnis der Grundlagen des Sächsischen Bildungsplans 
 aktuelle Kenntnisse der Bindungs- und Lerntheorie 
 Akzeptanz und Gestaltung einer Eingewöhnungszeit 
 Interesse an und aktive Auseinandersetzung mit Fachthemen (Erziehung, Entwicklung 

und Bildung) 
 
(3) Eignungsprüfung durch die Beratungs- und Vermittlungsstellen für Kindertagespflege  

 
Die zuständige Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege ist beauftragt die 
Geeignetheit von potentiellen Kindertagespflegepersonen zu prüfen. Die abschließende 
Eignungsfeststellung für die Erlaubnis zur Kindertagespflege erfolgt durch die Landeshaupt-
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stadt Dresden. 
 
Die Prüfung der Eignung bezieht sich auf die persönliche und fachliche Eignung für diese Tä-
tigkeit sowie auf das Vorliegen der räumlichen und technisch-organisatorischen Vorausset-
zungen, wenn bereits Räumlichkeiten vorhanden sind, die für die Kindertagespflege genutzt 
werden sollten. 
 
Das Ergebnis des Prüfverfahrens ist der Landeshauptstadt Dresden in Form einer schriftli-
chen, fachlichen Einschätzung zur Geeignetheit mitzuteilen. Die potentielle Kindertages-
pflegeperson erhält die schriftliche, fachliche Einschätzung der Beratungs- und Vermitt-
lungsstelle für Kindertagespflege zur Kenntnis. 
 

(4) Eignungsfeststellung durch die Landeshauptstadt Dresden 
 
Die Landeshauptstadt Dresden führt mit der Antragstellerin/dem Antragsteller nach Prü-
fung der eingereichten Unterlagen ein abschließendes Gespräch zur fachlichen Eignung im 
Hinblick auf die Persönlichkeit, die Sachkompetenz und die Kooperationsbereitschaft der 
Kindertagespflegeperson durch. Die zuständige Fachberaterin/der zuständige Fachberater 
der Beratungs- und Vermittlungsstelle nimmt an diesem Gespräch ebenfalls teil. Das Ge-
spräch wird auf der Grundlage der fachlichen und räumlichen Einschätzung der Beratungs- 
und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege geführt. 
 
Der Antragsteller/die Antragstellerin erhält innerhalb von zwei Wochen eine schriftliche 
Mitteilung über das Ergebnis des Gesprächs zur fachlichen und persönlichen Eignung. 

 
4.3.1.3. Strukturelle Anforderungen und örtliche Prüfung  

 
(1) Die Prüfung der räumlichen und technisch-organisatorischen Voraussetzungen erfolgt bei 

einem Vororttermin durch die Landeshauptstadt Dresden. Dabei wird das Raumnutzungs-
konzept der Kindertagespflegestelle von dem/der Antragsteller(-in) vorgestellt und erläu-
tert. 

 
(2) Beim Vororttermin werden auf der Grundlage der „Standards zu den räumlichen Anforde-

rungen an Kindertagespflegestellen“ (Anlage 3) die tatsächlichen Gegebenheiten geprüft 
und protokolliert. Im Protokoll werden gegebenenfalls Auflagen erteilt und Hinweise zur 
Ausstattung, zum Raumnutzungskonzept und zu Sicherheitsfragen gegeben. 

 
Das Protokoll wird vom Antragsteller/von der Antragstellerin und von der Landeshaupt-
stadt Dresden unterzeichnet und den Beteiligten ausgehändigt. 

 
Das Protokoll zur örtlichen Prüfung ist Bestandteil des Erlaubnisbescheides. Sollten die Auf-
lagen aus dem oben genannten Protokoll nicht termingerecht erfüllt werden, kann die Er-
laubnis nicht erteilt werden bzw. ist der Widerruf der bereits erteilten Erlaubnis zu prüfen. 
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4.3.1.4. Erlaubniserteilung/Entziehung der Erlaubnis 
 
(1) Erlaubniserteilung 

 
Bei Feststellung der Geeignetheit wird die Erlaubnis gemäß § 43 SGB VIII für bis zu fünf 
fremde, gleichzeitig anwesende Kinder, für einen befristeten Zeitraum von fünf Jahren er-
teilt. Die Erlaubnis kann im Einzelfall auch für eine geringere Zahl von Kindern erteilt wer-
den, wenn dies so beantragt wurde bzw. die persönliche und/oder räumliche Situation dies 
bedingt. Die Erteilung der Erlaubnis erfolgt durch Bescheid. 
 

(2) Entziehung der Erlaubnis 
 
Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist beim Vorliegen schwerwiegender Gründe durch die 
Landeshauptstadt Dresden zu entziehen. Schwerwiegende Gründe sind zum Beispiel: 

 
 Kindeswohlgefährdung durch die Kindertagespflegeperson bzw. in deren Verantwor-

tungsbereich (§ 8a SGB VIII) 
 Wegfall oder erhebliche Beeinträchtigung der persönlichen, fachlichen oder räumlichen 

Eignungsvoraussetzungen (DJI Empfehlungen) 
 schwerwiegender oder wiederholter Verstoß gegen die erteilte Erlaubnis 
 schwerwiegender oder wiederholter Verstoß gegen die Fürsorge- und Aufsichtspflicht 

 
Die Entziehung der Erlaubnis erfolgt nach einschlägigem Tatbestand durch Widerruf, Rück-
nahme oder Aufhebung und ergeht mit Bescheid. Der sofortige Vollzug kann nach erfolgter 
Interessenabwägung angeordnet werden. 

 
4.3.2. Verfahren zur Erteilung der erneuten Erlaubnis für Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII 

 
Der Gesetzgeber hat die Erteilung der Erlaubnis für Kindertagespflege auf 5 Jahre befristet. 
6 Monate vor Ablauf der bestehenden Erlaubnis ist durch die Kindertagespflegeperson ein er-
neuter, formloser Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zu stellen. Die Landeshauptstadt Dresden 
ist verpflichtet die Geeignetheit erneut zu prüfen und dabei die fachliche Entwicklung der Kin-
destagespflegeperson einzubeziehen. 
 
Für die Antragstellung einer erneuten Erlaubnis nach § 43 SGB VIII sind folgende Unterlagen 
notwendig: 
 

 formloser Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege (angebotenes Be-
treuungsalter, Anzahl der angebotenen Plätze, Ort der Betreuung, geplante täglich an-
gebotene Betreuungszeit) 

 Vorlage eines ärztlichen Gesundheitsnachweises (keine gesundheitlichen Einschränkun-
gen für die Arbeit mit Kindern (in einer ärztlichen Bescheinigung sollte gewährleistet 
sein, dass der Antragsteller/die Antragstellerin nicht an ansteckenden oder psychischen 
Krankheiten oder Suchtkrankheiten leidet)) 

 Nachweis über den Abschluss eines Kurses „Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen für Kinder“ bei einer durch die Berufsgenossenschaft gemäß BGV A1 er-
mächtigten Stelle (nicht älter als 2 Jahre) auf Antrag der Kindertagespflegeperson Er-
stattungsmöglichkeit der Kosten bei der Unfallkasse Sachsen  
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 Nachweis über den Abschluss einer mindestens 16 Unterrichtseinheiten umfassenden 
Fortbildung zum Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII in Verbindung mit dem Dresdner 
Kinderschutzordner (nicht älter als 5 Jahre) 

 Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30a 
Bundeszentralregistergesetz (nicht älter als 6 Monate) 

 soll die Kindertagespflege im eigenen Wohnraum durchgeführt werden, so ist auch ein 
erweitertes Führungszeugnis durch den/die jeweilige/-n Ehepartner(-in) oder Lebens-
partner(-in) bzw. andere volljährige im Haushalt lebende Personen vorzulegen (nicht äl-
ter als 6 Monate) 

 wenn von der Antragstellerin/dem Antragsteller gewünscht: Erklärung zum Verbleib 
oder zur Aufnahme der Kindertagespflegestelle im Bedarfsplan der Landeshauptstadt 
Dresden 

 Reflexionsbericht zum vergangenen Erlaubniszeitraum 
 
Darüber hinaus sind bei der Antragstellung zur erneuten Erlaubnis nach § 43 SGB VIII nur noch 
die Unterlagen gemäß 4.3.1.1 dieser Richtlinie vorzulegen, deren Aktualisierung notwendig ist. 
 
Die Feststellung der fachlichen und persönlichen Eignung erfolgt gleichermaßen wie die Eig-
nungsprüfung unter 4.3.1.2. und 4.3.1.3. dieser Richtlinie. 
 
Die zuständige Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege ist beauftragt die weite-
re Geeignetheit von Kindertagespflegepersonen zu prüfen. Diese ersetzt jedoch nicht die ab-
schließende Eignungsfeststellung für die erneute Erlaubnis zur Kindertagespflege durch die Lan-
deshauptstadt Dresden. 
 
Im Rahmen der erneuten Eignungsprüfung führt die beauftragte Fachberatung ein Reflexionsge-
spräch mit der Antragstellerin/dem Antragsteller. Das Ergebnis des erneuten Prüfungsverfah-
rens wird der Landeshauptstadt Dresden in Form einer schriftlichen, fachlichen Einschätzung zur 
Geeignetheit mitgeteilt. Die Kindertagespflegeperson erhält diese schriftliche, fachliche Ein-
schätzung zur Kenntnis. 
 
Die Landeshauptstadt Dresden führt mit der Antragstellerin/dem Antragsteller nach Prüfung der 
eingereichten Unterlagen ein abschließendes Gespräch zur fachlichen Eignung und erteilt bei 
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen per Bescheid die erneute Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege nach § 43 SGB VIII. 
 
4.4. Vermittlung und Aufnahme von Kindern in Kindertagespflegestellen 
 
(1) Die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen erfolgt in der Regel durch die für den jeweili-

gen Wohnort zuständige Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege unter fol-
genden Voraussetzungen: 

 
 die Kindertagespflegeperson besitzt eine Erlaubnis nach § 43 SGB VIII, 
 die Kindertagespflegeperson erbringt ihr Angebot im Rahmen des Bedarfsplans der Lan-

deshauptstadt Dresden 
 
(2) Die vermittelte Kindertagespflegeperson soll den Personensorgeberechtigten, ihre Konzep-

tion vorstellen sowie Einblicke in ihre Arbeit, ihre pädagogischen Zielstellungen und Auffas-
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sungen geben. 
 

(3) Die Landeshauptstadt Dresden schließt mit den Kindertagespflegepersonen, die ihre Plätze 
im Rahmen der kommunalen Bedarfsplanung zur Verfügung stellen, eine Vereinbarung ab. 
Darin wird die Leistung der Kindertagespflegeperson, die Leistung der Landeshauptstadt 
Dresden, die Qualitätssicherung und -entwicklung vereinbart und die Dauer der Vereinba-
rung festgelegt.  
 

(4) Vor der Aufnahme eines Kindes in einer Kindertagespflegestelle wird durch die Kinderta-
gespflegeperson der Berechnungsbogen (Anlage 6a/6b) ausgefüllt und unterschrieben so-
wie von den Personensorgeberechtigten unterzeichnet über die Beratungs- und Vermitt-
lungsstellen an die Landeshauptstadt Dresden gegeben. Betriebsnahe Kindertagespflege-
personen lassen den Berechnungsbogen vom kooperierenden Unternehmen unterzeichnen 
und geben diesen direkt an die Landeshauptstadt Dresden.   
 

(5) Die Landeshauptstadt Dresden prüft die Realisierbarkeit der Aufnahme und gibt an die Kin-
dertagespflegeperson eine Information zur Übernahme der Finanzierung. 
 

(6) Eingewöhnung von Kindern in Kindertagespflegestellen 
 
Die Landeshauptstadt Dresden finanziert aus fachlichen Gründen in der Regel nur maximal 
zwei gleichzeitig stattfindende Eingewöhnungen von Kindern in Kindertagespflegestellen. 
 

(7) Die Kindertagespflegeperson schließt mit den Personensorgeberechtigten für das Zustan-
dekommen des Betreuungsverhältnisses einen Betreuungsvertrag ab. Der vollständig aus-
gefüllte und von allen Beteiligten unterschriebene Berechnungsbogen (Anlage 6a/6b) ist 
Bestandteil des Betreuungsvertrages.  
 

(8) Aufnahme von Fremdgemeindekindern 
 
Die Landeshauptstadt Dresden prüft auf Antrag von Eltern aus Fremdgemeinden die Auf-
nahme deren Kindes in eine Dresdner Kindertagespflegestelle, welche in den Bedarfsplan 
der Landeshauptstadt Dresden aufgenommen wurde. Neben der Finanzierungszusage der 
Fremdgemeinde auf dem Antrag für Fremdgemeindekinder (Anlage 7) erfolgt die Prüfung 
der Bedarfsabdeckung für Dresdner Kinder. Nach Abschluss der Prüfung erhalten die an-
tragstellenden Eltern und die betreffende Kindertagespflegeperson eine Entscheidung. 

 
4.5. Ergänzende oder überbrückende Kindertagespflege durch Kinderfrauen/Kindermänner 
 
(1) Eltern, die aufgrund von Ausbildung, Berufstätigkeit oder ähnlichem, Bedarf an Kinderta-

gesbetreuung außerhalb der Öffnungszeit von Kindertageseinrichtungen bzw. zur Überbrü-
ckung der Zeit bis zur Bereitstellung eines Betreuungsplatzes in einer Kindertageseinrich-
tung oder Kindertagespflegestelle haben, können bei der Landeshauptstadt Dresden einen 
Antrag auf Betreuung ihres Kindes durch eine Kinderfrau/einen Kindermann stellen. 

 
(2) Verfahren 

 
Da die Landeshauptstadt Dresden über keine geprüften Kinderfrauen/Kindermänner ver-
fügt, ist es in der Regel erforderlich, dass die Eltern bei der Antragstellung bereits eine für 
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sie geeignet erscheinende Person vorschlagen. 
 
Die vorgeschlagene Person wird einer Eignungsprüfung für die Betreuung des konkreten 
Kindes im Haushalt der Eltern für den Zeitraum eines Jahres unterzogen. Bei vorliegender 
Eignung erlässt die Landeshauptstadt Dresden einen Bescheid zur Eignungsfeststellung für 
längstens 5 Jahre und bezuschusst die vereinbarte Betreuungsleistung. Bei anhaltendem 
Bedarf können die Eltern einen Antrag auf Verlängerung der ergänzenden bzw. überbrü-
ckenden Kindertagespflege stellen. (Elterninformation in Anlage 8) 
 

4.6. Flankierende Leistungen für Kindertagespflegepersonen 
 

Flankierende Leistungen für Kindertagespflegepersonen sind Leistungen, die im Zusammenhang 
mit der regulären Betreuung von Kindern in Kindertagespflegestellen notwendig werden kön-
nen. 
 
4.6.1. Ersatzbetreuung bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson 
 
Gemäß § 23 Abs. 4 SGB VIII hat die Landeshauptstadt Dresden bei Ausfallzeiten einer Kinderta-
gespflegeperson rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das betreute Kind sicherzu-
stellen.  
 
Die Landeshauptstadt Dresden erfüllt den Rechtsanspruch auf Ersatzbetreuung in dem eine 
Vorhaltestruktur über Basissatz finanzierte Ersatztagespflege, über verzahnte Modelle mit Er-
satzbetreuungsplätzen sowie über Stützpunkte bereitgestellt wird. Die Ersatzbetreuung eines 
Kindes kann darüber hinaus auch über einen (zeitweilig) freien Platz bei einer regulären Kinder-
tagespflegeperson oder einer Kindertageseinrichtung sichergestellt werden. 
 
(1) Varianten der Ersatzbetreuung 

 
Zur Sicherstellung der Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege stehen verschiedene Vari-
anten zur Verfügung. Die nachfolgenden Ersatztagespflegevarianten werden von Kinderta-
gespflegepersonen realisiert, die die Eignungsvoraussetzungen erfüllen und über eine spe-
zifische Erlaubnis nach § 43 SGB VIII verfügen. Mit den Ersatztagespflegepersonen wird 
ebenfalls eine Vereinbarung zur Finanzierung und Qualitätsentwicklung abgeschlossen. 
 
Folgende, nicht abschließend benannte Varianten werden gegenwärtig (Stand August 2017) 
realisiert: 
 Ersatztagespflegepersonen, die bei Bedarf für eine Kindertagespflegeperson die Ersatz-

betreuung übernehmen und in deren Kindertagespflegestelle leisten (ETP-Variante 
Springer(-in)) 

 Ersatztagespflegepersonen, die für maximal vier Kindertagespflegepersonen die Ersatz-
betreuung übernimmt (ETP-Variante: basissatzfinanzierte Ersatzbetreuung) 

 Ersatztagespflegepersonen, mit angemieteten kindgerechten Räumen für fünf Betreu-
ungsplätze, die darin für maximal vier Kindertagespflegepersonen Ersatzbetreuung leis-
ten 
(ETP-Variante: Stützpunkt) 

 Ersatzbetreuung durch den Zusammenschluss von fünf Kindertagespflegepersonen, die 
einen der bewilligten Plätze permanent für die Ersatzbetreuung der kooperierenden Kin-
dertagespflegepersonen freihalten (ETP-Variante: Verzahntes Modell) 
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 Kindertagespflegepersonen, die bei einem freien Platz in ihrer Kindertagespflegestelle 
die Ersatzbetreuung für ein Kind einer anderen Kindertagespflegeperson übernehmen 

 Ersatzbetreuung in einer Kita (mit Kooperationsvereinbarung)  
 

Kindertagespflegepersonen im Stützpunkt, im verzahnten Modell oder in der basissatzfi-
nanzierten Ersatzbetreuung werden in ihrer kooperativen Zusammenarbeit unterstützt und 
über Pauschalen finanziert. Die Landeshauptstadt Dresden fordert deshalb von den Ersatz-
tagespflegepersonen mit verbindlichen Kooperationen eine frühzeitige Absprache planba-
rer Ausfallzeiten ab. Mindestens quartalsweise wird von den Ersatztagespflegepersonen die 
Dokumentation der Begleitzeiten und die Dokumentation der geleisteten Ersatzbetreuung 
vorgelegt. Es wird dabei von den Ersatztagespflegepersonen ein einheitliches Erfassungs-
formular verwendet. 
 

(2) Standards und Weiterentwicklung der Ersatzbetreuung 
 
Für die Ersatzbetreuungsvarianten liegen Standards vor, die die Voraussetzungen zur Etab-
lierung sowie die Ausgestaltungsbedingungen beschreiben (Anlage 4). Diese werden im 
Rahmen des Qualitätsdialoges mit Kindertagespflegepersonen regelmäßig hinsichtlich ihrer 
Effektivität und Effizienz überprüft und fortgeschrieben. Bei Bedarf werden gemeinsam mit 
den beauftragten Beratungs- und Vermittlungsstellen für Kindertagespflege sowie mit Kin-
dertagespflegepersonen weitere bedarfsgerechte Varianten der Ersatzbetreuung entwi-
ckelt. 
 

4.6.2. Erhöhter Förderbedarf eines Kindes in Kindertagespflege  
4.6.2.1 Heilpädagogischer Förderbedarf eines Kindes in Kindertagespflege 
 
Bei Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach 6. Kapitel SGB XII stellen die Eltern 
einen entsprechenden Antrag beim Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden. 
 
4.6.2.2 Erhöhter pädagogischer Förderbedarf eines Kindes in Kindertagespflege 

 
(1) Bei erhöhtem pädagogischem Förderbedarf eines betreuten Kindes stellt die Kindertages-

pflegeperson schriftlich einen Antrag auf Gewährung einer erweiterten Finanzierung beim 
Amt für Kindertagesbetreuung und erklärt ihre Bereitschaft zur Betreuung eines Kindes mit 
erhöhtem pädagogischen Förderbedarf. Im Antrag erfolgt die Beschreibung der Ausgestal-
tung der erweiterten Betreuungsleistung.  
 
Die erhöhte pädagogische Förderung setzt angemessene Kompetenzen der Kindertages-
pflegeperson zur Betreuung von Kindern mit entsprechendem pädagogischen Förderbedarf 
voraus. 
 

(2) Die zuständige Beratungs- und Vermittlungsstelle begleitet und unterstützt die Eltern sowie 
die Kindertagespflegeperson und gibt eine Stellungnahme hinsichtlich der fachlichen und 
persönlichen Geeignetheit sowie der möglichen fachlichen Ausgestaltung der spezifischen 
Förderungsleistung an die Landeshauptstadt Dresden. 

 
(3) Das Amt für Kindertagesbetreuung prüft, nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen, den 

Antrag der Kindertagespflegeperson und trifft zeitnah eine Entscheidung über die Ausge-
staltung der sich daraus ergebenden individuellen Förderleistung. Der entsprechende Be-
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scheid wird auf ein Jahr befristet.  
 

(4) Der Anerkennungsbetrag für ein Kind mit anerkanntem erhöhtem pädagogischen Förder-
bedarf in einer Kindertagespflegestelle richtet sich nach dem jeweils individuellen Bedarf, 
maßgeblich ist die fachliche Einschätzung durch den Fachbereich Kindertagespflege. 

 
4.6.3. Betreuung eines Kindes vor dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kindertagespflege 

 
(1) Prinzipiell ist Kindertagespflege eine geeignete Betreuungsform auch für unter einjährige 

Kinder. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Betreuung besteht ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Zur Er-
füllung des Rechtsanspruchs ab dem vollendeten 1. Lebensjahr unterliegen Betreuungsplät-
ze in Kindertagespflegestellen die in den Bedarfsplan aufgenommen wurden, einem Zu-
stimmungsvorbehalt zur Finanzierung der laufenden Geldleistung durch die Landeshaupt-
stadt Dresden, wenn sie durch die Kindertagespflegepersonen mit unter einjährigen Kin-
dern belegt werden sollen. 
 

(2) Weitere Voraussetzungen sind eine entsprechende Erlaubnis der Kindertagespflegeperson, 
angepasste räumliche konzeptionelle Bedingungen und ein Nachweis entsprechend § 24 
SGB VIII. 
 

(3) Die Landeshauptstadt Dresden finanziert aus fachlichen Gründen in der Regel maximal 2 
gleichzeitig anwesende unter einjährige Kinder in einer Kindertagespflegestelle.  

 
4.6.4. Betreuung eines Kindes über das vollendete 3. Lebensjahr in Kindertagespflege 
 
Soll ein Kind über das dritte Lebensjahr hinaus in Kindertagespflege betreut werden, ist dazu ein 
begründeter Antrag durch die Eltern zu stellen (Anlage 9). 
 
Nach Prüfung des Antrags entscheidet die Landeshauptstadt Dresden, ob eine Förderung erfol-
gen kann und erstellt bei Befürwortung eine Finanzierungsbestätigung. Mit dieser Bestätigung 
erfolgt eine kind- und zeitraumbezogene Erweiterung der bestehenden Erlaubnis der Kinderta-
gespflegeperson über das dritte Lebensjahr hinaus. 
 
4.7. Finanzierung der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII und § 14 Abs. 6 SächsKitaG 
 
Zur Finanzierung in der Kindertagespflege hat die Landeshauptstadt Dresden die „Expertise ‚Er-
arbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden Geldleistung für Kinder-
tagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII‘ erstellt im Auftrag des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge e. V. für die Landeshauptstadt Dresden von Professor Dr. Johannes 
Münder. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin im Mai 2017“ in Auf-
trag gegeben. Auf Grundlage dieser Expertise wird die Finanzierung in der Kindertagespflege 
nachfolgend geregelt. 
 
(1) Kindertagespflegepersonen, deren Betreuungsplätze in den Bedarfsplan der Landeshaupt-

stadt Dresden aufgenommen sind, erhalten für belegte Plätze eine monatliche laufende 
Geldleistung. Diese setzt sich gemäß § 23 Abs. 2 SGB VIII aus  
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 dem leistungsgerechten Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung - Anerken-
nungsbetrag,  

 der Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand - Sachkostenpauschale I 
bzw. II,  

 der hälftigen Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen Al-
terssicherung,  

 der hälftigen Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Kran-
ken- und Pflegeversicherung,  

 sowie der Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversi-
cherung in der Grundabsicherung  
 

zusammen. 
 

(2) Die laufende Geldleistung wird aus dem Landeszuschuss, dem Elternbeitrag und dem 
Kommunalanteil finanziert. Kindertagespflegeplätze außerhalb des Bedarfsplans der Lan-
deshauptstadt Dresden haben keinen Anspruch auf kommunale Finanzierung.  
 

(3) Die laufende Geldleistung wird monatlich bargeldlos an die Kindertagespflegeperson ge-
zahlt. 
 

(4) Zur Höhe der laufenden monatlichen Geldleistung erhalten Kindertagespflegepersonen 
einen Bescheid vor Beginn der Förderung des Kindes, der die finanzielle Höhe des Anerken-
nungsbetrags, die finanzielle Höhe der Sachkostenpauschale I bzw. II, den Förderzeitraum 
und den zeitlichen Betreuungsumfang beinhaltet.  
 

4.7.1. Anerkennungsbetrag 
 

Auf der Basis des § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII zahlt die Landeshauptstadt Dresden an Kindertages-
pflegepersonen, deren Betreuungsplätze sich im Bedarfsplan der Landeshauptstadt Dresden 
befinden (§ 8 Abs. 1 Satz 3 SächsKitaG), für belegte Plätze einen Betrag zur Anerkennung der 
Förderungsleistung - Anerkennungsbetrag (nach Maßgabe des § 23 Absatz 2a SGB VIII1). Die 
Höhe des Anerkennungsbetrags wird durch die Landeshauptstadt Dresden festgesetzt und jähr-
lich überprüft sowie bei Veränderungen angepasst (§ 14 Abs. 6 SächsKitaG). 
 
(1) Die Festlegung des Anerkennungsbetrags erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE). Dabei ist neben der ver-
gleichbaren Tätigkeit in einer Kindertageseinrichtung auch die formale Qualifikation maß-
geblich (Anlage 1a). 
 

(2) Kindertagespflegepersonen ohne Berufsabschluss gemäß § 1 Abs. 1 Sächsische Qualifikati-
ons- und Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte erhalten im ersten Erlaubnis-
zeitraum einen Anerkennungsbetrag angelehnt an die Entgeltgruppe S2 TVöD-SuE - Be-
tragsgruppe (BG) 1. Nach fünfjähriger Tätigkeit erfolgt in der Regel der Wechsel in die 
nächste Betragsgruppe angelehnt an die Entgeltgruppe S3/S4 TVöD-SuE, wenn im Rahmen 
der Tätigkeit die erforderlichen Fortbildungsstunden (gemäß SächsQualiVO), nachgewiese-
ne Fachberatung und eine fachliche Weiterentwicklung stattgefunden hat - Betragsgruppe 

                                                      
1  ausgelegt in „Expertise ‚Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen gemäß § 
23 SGB VIII‘ erstellt im Auftrag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. für die Landeshauptstadt Dresden von Professor Dr. Johannes Mün-
der. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Berlin im Mai 2017“ 
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2. Dies gilt gleichermaßen für den Wechsel in die nächste Betragsgruppe nach dem 3. Er-
laubniszeitraum (nach insgesamt 10 Jahren Tätigkeit) - Betragsgruppe 3 und für den Wech-
sel in die nächste Betragsgruppe nach dem 4. Erlaubniszeitraum - Betragsgruppe 4 (nach insge-
samt 15 Jahren Tätigkeit). (Anlage 1a) 
 

(3) Kindertagespflegepersonen mit Berufsabschluss gemäß § 1 Abs. 1 Sächsische Qualifikati-
ons- und Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte erhalten im ersten Erlaubnis-
zeitraum einen Anerkennungsbetrag angelehnt an die Entgeltgruppe S8a TVöD-SuE unter 
der Bedingung, dass sie mit der Landeshauptstadt Dresden eine Vereinbarung zur Sicher-
stellung des qualitativen Leistungsumfangs einer Erzieherin/eines Erziehers in einer Kinder-
tageseinrichtung (pädagogische Fortbildung, Fachberatung, kollegialer Austausch, Quali-
tätsentwicklung, Elternarbeit und Entwicklungsdokumentation) abschließen - Betragsgrup-
pe 5. Ohne diese Vereinbarung erhalten sie einen Anerkennungsbetrag angelehnt an die 
Entgeltgruppe S3/S4 TVöD-SuE. Nach fünfjähriger und zehnjähriger Tätigkeit kann bei 
Nachweis der Umsetzung der Vereinbarung und der Aspekte unter (2) der Wechsel in die 
jeweils nächste Betragsgruppe (BG 6 und BG 7) erfolgen. (Anlage 1a) 
 

(4) Bei der leistungsgerechten Ausgestaltung des Anerkennungsbetrags wird neben der forma-
len Qualifikation und der qualitativ hinsichtlich des pädagogischen Personals in Kinderta-
geseinrichtungen vergleichbaren Tätigkeitsdauer, der zeitliche Umfang der Leistung (nach 
den Betreuungszeitstufen der Elternbeitragssatzung und der Anzahl der betreuten Kinder) 
berücksichtigt. Ein erhöhter pädagogischer Förderbedarf von Kindern in Kindertagespflege 
wird nach Prüfung der Fördervoraussetzungen individuell berücksichtigt. (Anlage 1b) 
 

(5) Die Anpassung der Anerkennungsbeträge erfolgt durch eine jährliche Überprüfung im Juni  
jeden Jahres. Es wird dabei geprüft, wie sich die Höhe der betreffenden tariflichen Entgelt-
gruppen zum Vorjahr verändert hat. Die dabei ermittelte prozentuale Veränderung wird auf 
die Anerkennungsbeträge angewandt und führt gegebenenfalls zu einem neu festgelegten 
Anerkennungsbetrag. Die Änderung wird zum 1. Juli jeden Jahres angewandt. 

 
4.7.2. Erstattung der angemessenen Kosten des Sachaufwands 
 
Gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII werden mit der monatlichen laufenden Geldleistung auch die 
angemessenen Kosten, die der Kindertagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen erstat-
tet. „Zum Sachaufwand im Sinne des § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII gehören all die sächlichen Mittel, 
die notwendig sind, um gegenüber den leistungsberechtigten Kindern die in § 22 SGB VIII (auch) 
für die Kindertagespflege beschriebene Förderung zu erbringen, die aus Erziehung, Bildung und 
Betreuung besteht.“ 2  
 
Die Landeshauptstadt Dresden erstattet diese nicht auf der Basis von Einzelnachweisen, son-
dern auf der Basis von zwei Sachkostenpauschalen.  
 
  

                                                      
2  „Expertise ‚Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII‘ 
erstellt im Auftrag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. für die Landeshauptstadt Dresden von Professor Dr. Johannes Münder. Deutscher 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Berlin im Mai 2017“ 
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Die „Sachkostenpauschale I“ erstattet angemessene Kosten des Sachaufwands für Kindertages-
pflegepersonen, die ihre Förderungsleistungen in eigenen Räumen erbringen, wobei einige 
Räume von der Kindertagespflegeperson bzw. Familienangehörigen ebenfalls benutzt werden – 
sogenannte Doppelnutzung. Die „Sachkostenpauschale II“ erstattet angemessene Kosten des 
Sachaufwands für Kindertagespflegepersonen, die ihre Förderungsleistungen in angemieteten 
Räumen erbringen, bzw. in eigenen Räumen, sofern nachweisbar keine Doppelnutzung vorlie-
gen kann (Fremdvergleich). 
 
(1) Bestandteile der angemessenen Sachkosten 

 
Die Bestandteile der angemessenen Sachkosten orientieren sich an allgemein gültigen Auf-
wendungen für die Kindertagesbetreuung unter 3-jähriger Kinder. Dazu gehören:² 
 
 Raumkosten: Mietkosten bzw. (bei Benutzung eigener Räume: Nutzungskosten) sowie 

die (kalten und warmen) Nebenkosten (Wasser, Entwässerung, Müllabfuhr, Heizungs-
kosten usw.), Strom, Reinigungskosten der Räume; 

 Einrichtungsgegenstände: Mobiliar für die Betreuungsräume (Tische, Stühle, Betten, 
Regale, Schränke usw.); Mobiliar für die Küche (Herd, Kühlschrank, Schränke, ggf. 
Waschmaschine), Mobiliar für die Büroausstattung, kinderspezifische Mobiliargegen-
stände (Wickeltisch u. a.); Reinigungskosten hierfür; 

 der auf das Kind bezogene Hygiene- und Wäscheaufwand: z. B. Wasch- und Toiletten-
material, Pflegemittel, Handtücher, Bettzeug sowie die entsprechenden Reinigungskos-
ten für diese Gegenstände; 

 die kindbezogenen Sachkosten: z. B. Spielzeug, Spiel- und Sportgeräte, Spiel- und Be-
schäftigungsmaterialien, Kinderbücher; 

 Erhaltungsaufwand (Schönheitsreparaturen); 
 Verwaltungskosten: alle Materialien, die erforderlich sind, um die entsprechenden Ver-

waltungsarbeiten vorzunehmen (Papier, Ordner usw.) sowie die dafür benötigte Büro-
ausstattung (Tisch, Stuhl, Telefon, PC, Drucker), Gebühren für Telefon, Internet usw.; 
sowie Kosten für Entwicklungsdokumentation und Portfolio 

 Fortbildung; 
 Versicherungen. 

 
(2) Angemessenheit der Sachkosten 

 
Die Landeshauptstadt Dresden kalkuliert die angemessene Höhe der Sachkosten auf der 
Basis eines Kalkulationsschemas (Anlage 2). Für die Angemessenheit werden der aktuell 
geltende Mietkostenspiegel und der Betriebskostenspiegel der Landeshauptstadt Dresden 
und der aktuelle Stromspiegel für Deutschland herangezogen. Für die übrigen Kosten wer-
den vergleichbare Kosten in einer Kindertageseinrichtung für einen 9-stündigen Betreu-
ungsplatz für Krippenkinder gegenüber gestellt. Dabei wird berücksichtigt, dass es aufgrund 
der höheren Kinderzahl in Kindertageseinrichtungen und möglichen Rabattvereinbarungen 
zu Anpassungsbedarfen kommen kann. 
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(3) Flächenbedarf und Raumkosten 

 
Die Landeshauptstadt Dresden erkennt für eine Kindertagespflegestelle mit fünf Betreu-
ungsplätzen in angemieteten Räumen bzw. bei eigenen Räumen ohne Doppelnutzung einen 
Flächenbedarf von 45 m² an, d. h. 9 m² pro betreutem Kind. Bei Kindertagespflege in eige-
nen Räumen mit Doppelnutzung wird die Gesamtfläche mit 35 m² anerkannt, d. h.  
7 m² pro betreutem Kind. Dies entspricht einem Abschlag um 22 %. Für die Berechnung der 
Durchschnittsquadratmeterkosten werden der aktuelle Mietspiegel und der aktuelle Be-
triebskostenspiegel für Dresden herangezogen. 
 

(4) Stromkosten 
 
Basis für die Berechnung der Kosten für den Strom sind der jeweils aktuelle Stromspiegel 
für Deutschland und die konkreten Strompreise in der Landeshauptstadt Dresden. Bei Dop-
pelnutzung von Räumen ist ein Abschlag um 22 % vorzunehmen.3 
 

(5) Reinigungskosten 
 
Anerkannt werden Kosten für die Grundreinigung einer Kindertagespflegestelle, die mit 
2 Stunden pro Woche auf der Basis des gesetzlichen Mindestlohns kalkuliert werden. Bei 
Doppelnutzung von Räumen ist ein Abschlag um 22 % vorzunehmen. 
 

(6) Hygienebedarf und Wäschereinigung 
 
Berücksichtigt werden Kosten zur Körper- und Gesundheitspflege der Kinder insoweit diese 
nicht von den Eltern zur Verfügung gestellt werden. Bei der Wäschereinigung wird sich an 
den Wert der Wäschereinigungskosten in Kindertageseinrichtungen angelehnt und berück-
sichtigt, dass in der Regel kein zusätzlicher zeitlicher Aufwand entsteht. 
 

(7) Spiel-, Beschäftigungs-, Arbeitsmaterial für Kinder (inkl. Verbrauchsmaterialien) 
 
Für die Kalkulation der Kosten wird der vergleichbare Referenzwert aus Kinderkrippen her-
angezogen. Dabei wird berücksichtigt, dass in kommunalen Kindertageseinrichtungen El-
tern von der Zuzahlung bei Aktivitäten befreit sind, während sich in der Kindertagespflege 
die Eltern in der Regel an den Kosten beteiligen. 
 

(8) Einrichtungsgegenstände (inkl. Ersatzbeschaffung Ausstattung) 
 
In Anlehnung an steuerrechtliche/bilanztechnische Regelungen wird hier ein Abschrei-
bungsbetrag angesetzt. Das bedeutet, dass – wie im Bereich von selbstständiger Tätigkeit 
generell – die Erstausstattung vorzufinanzieren und dann über den entsprechenden Abnut-
zungszeitraum abzuschreiben ist. Dabei werden als Abschreibungszeitraum 10 Jahre ange-
setzt. Die Landeshauptstadt Dresden zahlt für die Erstausstattung pro geschaffenem Be-
treuungsplatz einmalig 200 Euro, d. h. bei einer Kindertagespflegestelle mit fünf fremden 
Kindern 1.000 Euro einmalig. Bei einem Gesamtwert der Einrichtungsgegenstände für die 

                                                      
3  „Expertise ‚Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII‘ 
erstellt im Auftrag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. für die Landeshauptstadt Dresden von Professor Dr. Johannes Münder. Deutscher 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Berlin im Mai 2017“ 
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auf die Förderungsleistung gegenüber den Kindern bezogenen Gegenstände von 6.000 Euro 
sind somit im Rahmen der Abschreibung 5.000 Euro zu berücksichtigen, bei einem Ab-
schreibungszeitraum von zehn Jahren ergibt sich jährlich ein Betrag von 500 Euro.4 
 

(9) Erhaltungsaufwand (Schönheitsreparaturen) 
 
Der Erhaltungsaufwand (Schönheitsreparaturen) bei einer Kindertagespflegestelle wird al-
ler fünf Jahre für notwendig angesehen. Die durchschnittlichen Kosten für 45 m² bzw. mit 
22 % Abschlag bei Doppelnutzung werden auf der Basis einer Internet-Kalkulation ermittelt. 
 

(10) Betriebsmittel für Büro und Verwaltung 
 
Zu diesen Sachkosten gehören alle Büromaterialien, Kommunikationsmittel (Telefon, Fax, 
E-Mail) und Fachzeitschriften. Referenzwert dafür sind die entsprechenden Kosten in Kin-
derkrippen. Der Betrag wird erhöht, da in den Kitas die höhere Kinderzahl den Referenz-
wert senkt. 
 

(11) Fortbildung 
 
Für die Umsetzung der Fortbildungsvorgabe der SächsQualiVO gewährt die Landeshaupt-
stadt Dresden jährlich einen Festbetrag von 120 Euro. 
 
Die Kindertagespflegepersonen reichen bis zum 31.12. eines Jahres den Nachweis der nach 
SächsQualiVO erforderlichen Fortbildungsstunden bei der Landeshauptstadt Dresden ein 
und erhalten nach Anerkennung den Fortbildungszuschuss. Sollten die erforderlichen Fort-
bildungsstunden nicht erreicht worden sein, erfolgt eine anteilige Kürzung des Zuschusses. 
 

(12) Versicherungen 
 
Erforderlich ist eine Versicherung, die die Risiken, die sich aus der Tätigkeit der Kinderbe-
treuung ergeben, absichert, und eine Versicherung, die bei Einbruchdiebstahl/Raub, Lei-
tungswasser-, Sturm- und Elementarschäden eintritt (sog. Betriebsunterbrechungsversiche-
rung – BU-Versicherung). Für die Risiken, die sich aus der Tätigkeit der Kindertagespflege-
person gegenüber den Kindern bzw. gegenüber Dritten ergeben, ist die Kindertagespflege-
person bereits über die Landeshauptstadt Dresden abgesichert (Punkte 6.1 und 6.2). Die 
Kosten für eine angemessene Betriebsunterbrechungsversicherung werden anerkannt und 
finanziert. 
 

(13) Auslastungsrisiko 
 
Bei der Berechnung der Sachkostenpauschale I und II wird die durchschnittliche Minderaus-
lastung in der Kindertagespflege in Dresden im Jahr 2016 einberechnet und führt zu einem 
prozentualen Zuschlag. 
 

  

                                                      
4  „Expertise ‚Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII‘ 
erstellt im Auftrag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. für die Landeshauptstadt Dresden von Professor Dr. Johannes Münder. Deutscher 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Berlin im Mai 2017“ 
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(14) Die angemessenen Sachkosten in der Kindertagespflege unterliegen einer Dynamisierung. 

Im Rahmen der jährlichen Überprüfung des Anerkennungsbetrags werden auch die Sach-
kosten auf der Basis der Entwicklung des Miet- und Betriebskostenspiegels für Dresden, des 
aktuellen Stromspiegels für Deutschland und der sonstigen Preisentwicklung (Stichtag 
1. Juni) angepasst. Die dann neu berechneten Sachkostenpauschalen werden jeweils ab Juli 
Bestandteil der laufenden Geldleistung. 
 

(15) Erstattung der angemessenen Kosten des Sachaufwands 
 
Mit Bescheid der Landeshauptstadt Dresden wird die laufende Geldleistung mit den Be-
standteilen Anerkennungsbetrag und Sachkostenpauschale (I oder II) monatlich bargeldlos 
der Kindertagespflegeperson erstattet. 
 

4.7.3. Erstattung nachgewiesener Versicherungsbeiträge der Kindertagespflegepersonen 
4.7.3.1. Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung 

(BGW) 
 

(1) Selbstständig tätige Kindertagespflegepersonen sind in der gesetzlichen Unfallversicherung 
pflichtversichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII). Dazu versichern sie sich bei der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) als zuständigen Unfallversiche-
rungsträger. 
 

(2) Die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt 
jährlich nach Vorlage des Originalbescheides der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) auf der Grundlage der Mindest- bzw. Pflichtversiche-
rungssumme. Dazu muss der Originalbescheid bis zum 31.12. des Folgejahres bei der Lan-
deshauptstadt Dresden vorliegen. 

 
4.7.3.2. Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversiche-

rung und Pflegeversicherung 
 

(1) Gemäß § 23 SGB VIII ist die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung Bestandteil der laufenden monatlichen 
Geldleistung. 
 
Bei der Prüfung der Angemessenheit der Kosten einer Kranken- und Pflegeversicherung 
werden ausschließlich Beiträge berücksichtigt, die aus dem Anerkennungsbetrag der Tätig-
keit der geförderten Kindertagespflege resultieren.  
 

(2) Seit dem 1. Januar 2009 besteht für Kindertagespflegepersonen die gesetzliche Verpflich-
tung, sich bei einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung zu versichern. Wegen 
§ 10 Abs. 1 Satz 3 SGB V gelten Kindertagespflegepersonen als nebenberuflich selbstständig 
Tätige. Der monatliche Beitragssatz bemisst sich damit nach der Mindestbemessungsgrund-
lage; in diesen Fällen ist nur der ermäßigte Beitragssatz zu zahlen. Dies gilt vorerst bis 31. 
Dezember 2018. Bei der Ermittlung des erstattungsfähigen angemessenen Versicherungs-
beitrages ist auf die für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung geltenden Maß-
stäbe abzustellen. 
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(3) Kindertagespflegepersonen, deren Anerkennungsbetrag die Einkommensgrenze die für 
selbstständig Tätige nicht übersteigt, können familienversichert und damit beitragsfrei sein. 
Grundlage dafür ist § 240 Abs. 4 Satz 1 SGB V in Verbindung mit § 18 SGB IV und der jeweils 
aktuellen „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung“ der Bun-
desregierung. Kommt für die Kindertagespflegeperson eine Familienversicherung infrage, 
ist diese unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit grundsätzlich vorrangig. 
 

(4) Private Krankenversicherung 
 
Bei privat versicherten Kindertagespflegepersonen werden die hälftigen Kosten der priva-
ten Krankenversicherung/Pflegeversicherung (KV/PV) übernommen, wenn die private 
KV/PV hinsichtlich des Leistungsumfangs mit der gesetzlichen KV/PV vergleichbar ist und 
der Beitrag der privaten KV/PV nicht höher ist als der in der gesetzlichen KV/PV.5 
 

(5) Krankentagegeld 
 
Zur Absicherung eines krankheitsbedingten Ausfalls des Anerkennungsbetrags werden die 
hälftigen angemessenen und nachgewiesenen Kosten einer Krankentagegeldversicherung 
übernommen. 
 
Die Kindertagespflegeperson kann sich in der gesetzlichen Krankenversicherung (Wahler-
klärung nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V) oder über eine private Krankentagegeldversi-
cherung versichern. Die Landeshauptstadt Dresden übernimmt in der Regel die hälftigen 
Kosten der preisgünstigeren Variante. 
 
Sollte ein Anspruch auf Krankentagegeld ab dem 1. bzw. vor dem 15. Krankheitstag beste-
hen und die dafür anfallenden Versicherungskosten gegenüber der Landeshauptstadt Dres-
den geltend gemacht werden, erhält die Kindertagespflegeperson nicht die 14 Tage-
Fortzahlung des laufenden Anerkennungsbetrags im Krankheitsfall.  
 

(6) Folgende von Kindertagespflegepersonen einzureichende Unterlagen sind für die Prüfung 
der hälftigen Erstattung erforderlich:  

 
 Bescheid der gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung nach Anmel-

dung bei der jeweiligen Versicherung, vollständige Kopien der Versicherungsscheine der 
privaten Versicherungen (bei Ersteinreichung zu dieser Versicherung)  

 Bescheid der gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung zum Kranken-
tagegeld 

 Jahresbescheinigung über die von der Kindertagespflegeperson gezahlten Beiträge, 
 Änderungs- oder Anpassungsbescheide der Versicherungen 
 ggf. als Nachweis der gezahlten Beiträge: Kopien von Kontoauszügen, Abrechnungen 

bzw. Rechnungen der Versicherungen. 
 

Die erforderlichen Nachweise sollen bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres für das vo-
rangegangene Jahr eingereicht werden. Bei nicht erbrachtem Nachweis wird die Einstellung 

                                                      
5  „Expertise ‚Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII‘ 
erstellt im Auftrag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. für die Landeshauptstadt Dresden von Professor Dr. Johannes Münder. Deutscher 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Berlin im Mai 2017“ 
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der Zahlungen und die Rückforderung für das vergangene Jahr geprüft. 
 

(7) Die Erstattungsbeträge werden monatlich gezahlt. 
 

4.7.3.3. Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung 
 

(1) Zur monatlichen laufenden Geldleistung gehört auch die hälftige Erstattung nachgewiese-
ner Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung. Die Höhe ergibt sich aus der 
Anlage des Bescheides. 
 

(2) Die Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
gemäß § 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB VI zu zahlen, sofern das steuerpflichtige Einkommen dies 
erfordert. 
 

(3) Für die Erstattung von Beiträgen zur Alterssicherung muss der Beitragsbescheid oder der 
Negativbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegen. 
 

(4) Wenn durch die Bezuschussung zur gesetzlichen Rentenversicherung die Höchstsumme 
noch nicht ausgeschöpft wurde, können Unterlagen zu einer anerkannten privaten Alters-
vorsorge zusätzlich eingereicht werden und bis zur Erreichung der aktuellen Obergrenze  
hälftig erstattet werden (Stand August 2017 – 40 Euro pro Betreuungsplatz als maximaler 
hälftiger Zuschuss). 
 

(5) Private Altersvorsorge 
 
Bei Alterssicherung in privater Form ist entscheidend, dass die nachgewiesenen Aufwen-
dungen einer „Alterssicherung“ dienen. Das ist nur dann der Fall, wenn die Kindertages-
pflegeperson aufgrund einer unwiderruflichen vertraglichen Vereinbarung mit dem Ver-
tragspartner, an den die Beiträge gezahlt werden, vereinbart hat, dass eine Verwertung vor 
dem Eintritt in den Ruhestand durch die Kindertagespflegeperson nicht möglich ist. Dazu 
gehört auch, dass eine Kündigung, ein Rückkauf oder eine Beleihung ausgeschlossen ist. Die 
unwiderrufliche Vereinbarung ist mit dem jeweiligen Vertragspartner der Beiträge zu 
schließen, der sich verpflichtet, im Falle des Ruhestandes Leistungen zur Versorgung, mit 
denen der Lebensunterhalt bestritten werden kann, zu erbringen.6 
 
Vorbehaltlich von Sonderfällen wird in der Regel der hälftige Mindestbetrag der freiwilligen 
gesetzlichen Rentenversicherung übernommen. 
 

(6) Die Erstattungsbeträge werden monatlich gezahlt. 
 

(7) Kindertagespflegepersonen sollen folgende erforderliche Unterlagen einreichen: 
 
 Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung,  
 vollständige Unterlagen zur privaten Altersvorsorge, vollständige Kopien der Versiche-

rungsscheine der privaten Versicherung (bei Ersteinreichung zu dieser Versicherung) 
  Jahresbescheinigung über die von der Kindertagespflegeperson gezahlten Beiträge, 

                                                      
6  „Expertise ‚Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII‘ 
erstellt im Auftrag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. für die Landeshauptstadt Dresden von Professor Dr. Johannes Münder. Deutscher 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Berlin im Mai 2017“ 
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 ggf. als Nachweis der gezahlten Beiträge: Kopien von Kontoauszügen, Abrechnungen 
bzw. Rechnungen der Versicherungen.  
 

Die erforderlichen Nachweise sollen bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres für das vo-
rangegangene Jahr der Landeshauptstadt Dresden vorliegen. 
 

4.7.4. Anerkennungsbetrag der Ersatzbetreuung bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson  
 

 Berechnung des Tagesatzes für Ersatzbetreuung außerhalb von Stützpunkten und ver-
zahnten Modellen:  

 
 durchschnittlich 250 Arbeitstage im Jahr in Sachsen, das ergibt bei 12 Monaten rund 

21 Arbeitstage im Monat 
 monatlicher Anerkennungsbetrag je Betreuungszeitstufe : 21 Arbeitstage = Tages-

satz pro Betreuungsplatz in Ersatzbetreuung (Anlage 1b) 
 

Kindertagespflegepersonen, die in ihrer Kindertagespflegestelle auf einem (auch zeitweilig) 
freien Platz Ersatzbetreuung leisten, erhalten den Tagessatz für Ersatzbetreuung auf Basis 
ihres Anerkennungsbetrags. Der Tagessatz für Ersatzbetreuung wird entsprechend der jähr-
lichen Überprüfung des Anerkennungsbetrags angepasst. 
 

(1) Ersatztagespflegepersonen mit Basissatz 
 
Die Basissatz finanzierte Ersatztagespflege wird von Kindertagespflegepersonen geleistet, 
die in der Regel ohne eigene Räume Ersatztagespflege in den Räumen von regulären Kin-
dertagespflegepersonen anbieten. Für die monatliche Bereitschaftszeit und die erforderli-
chen Begleitzeiten erhalten diese Ersatztagespflegepersonen einen monatlichen Pauschal-
betrag (Basissatz) in Höhe von 250 Euro pro kooperierender Kindertagespflegeperson auf 
der Basis der vorgelegten Kopien der Kooperationsvereinbarung zwischen Ersatztagespfle-
geperson und Kindertagespflegepersonen. Die Erstattung der geleisteten Ersatzbetreuung 
erfolgt auf der Basis der unterschriebenen Vereinbarung zur Ersatzbetreuung. (Anlage 10) 
 
Ersatztagespflegepersonen mit Basissatz entstehen in der Regel keine Sachkosten, außer 
den Fahrtkosten. Dafür erhalten sie eine monatliche Pauschale zusätzlich zum Basissatz in 
Höhe des aktuellen Preises einer Monatskarte für den ÖPNV – Tarifzone Dresden. Für die 
fachliche Fortbildung erhalten Basissatz finanzierte Ersatztagespflegepersonen, bei Nach-
weis der nach SächsQualiVO erforderlichen Fortbildungsstunden bis zum 31.12. des Jahres, 
einen jährlichen Zuschuss für Fortbildungen in Höhe von 120 Euro sowie die Finanzierung 
von 5 Fortbildungstagen auf der Basis der Betreuungsplätze der kooperierenden Kinderta-
gespflegepersonen (in der Regel 5 Betreuungsplätze).  
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(2) Stützpunkte 

 
Bei Stützpunkten erfolgt die Finanzierung über monatliche Pauschalen auf der Basis der 
vorgelegten Kopien der Kooperationsvereinbarung zwischen Ersatztagespflegeperson und 
Kindertagespflegepersonen. Die Ersatztagespflegeperson im Stützpunkt erhält für 5 Be-
treuungsplätze eine laufende Geldleistung auf Basis der Betreuungszeitstufe - 9 Stunden. 
Diese beinhaltet die entsprechende Anerkennungsbetragsstufe für 9 Stunden und die Sach-
kostenpauschale II. Bei Abweichungen vom Standard (4 Kindertagespflegepersonen/5 Be-
treuungsplätze/9 Stunden Betreuungszeit) erfolgt eine entsprechende Anpassung (Anlage 
5). 
 

(3) Verzahnte Modelle 
 
Die Finanzierung von freigehaltenen Betreuungsplätzen bei verzahnt arbeitenden Kinderta-
gespflegepersonen erfolgt über monatliche Pauschalen auf der Basis der vorgelegten Ko-
pien der Kooperationsvereinbarung zwischen den verzahnten Kindertagespflegepersonen. 
Dabei erhalten die Kindertagespflegepersonen für diesen freien Platz eine monatliche lau-
fende Geldleistung. Diese beinhaltet den Anerkennungsbetrag und die Sachkostenpauscha-
le I oder II. Mit dieser Pauschale sind alle Ersatzbetreuungsleistungen, die auf diesem Platz 
stattfinden, abgegolten.  
 

(4) Springer(-in) in der Ersatzbetreuung 
 
Als Springer(-in) in der Ersatzbetreuung gelten Ersatztagespflegpersonen die keine feste, 
verbindliche Kooperation mit Kindertagespflegepersonen eingehen und deshalb auch keine 
verbindlichen Begleitzeiten leisten. Der/die Springer(-in) ist mit Kindertagespflegepersonen 
in losem Kontakt und kennt deren örtliche Betreuungsausgestaltung. Die Erstattung der ge-
leisteten Ersatzbetreuung erfolgt auf der Basis der unterschriebenen Vereinbarung zur Er-
satzbetreuung. 
 

4.8. Zusätzliche Leistungen für Kindertagespflegepersonen im Bedarfsplan der Landes-
hauptstadt Dresden  

 
Zusätzliche Leistungen sind freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Dresden, die über den 
Rechtsanspruch hinausgehen und Kindertagespflegepersonen gewährt werden, deren Plätze im 
Bedarfsplan aufgenommen sind. 
 
(1) Die Landeshauptstadt Dresden leistet für 26 Tage im Kalenderjahr die Fortzahlung der lau-

fenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen, falls die Betreuung der Kinder aus 
privaten Gründen nicht stattfindet. Wird die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson nicht 
ganzjährig und/oder nicht an fünf Tagen pro Woche ausgeübt, erfolgt eine anteilige Kür-
zung der Fortzahlung der laufenden Geldleistungen bei Ausfall aus privaten Gründen.  
Die Kindertagespflegepersonen sollen bis zum 31. Januar eines jeden Kalenderjahres bei 
der zuständigen Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege ihre Planung pri-
vater Nichtbetreuungstage einreichen. 
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(2) Für bis zu maximal 14 Arbeitstage im Kalenderjahr wird die laufende Geldleistung bei nach-

gewiesener Erkrankung der Kindertagespflegeperson/Ersatztagespflegeperson bzw. der ei-
genen Kinder bis 12 Jahre (Nachweis durch ärztl. Bescheinigung) weitergezahlt. Der Nach-
weis ist über die jeweils zuständige Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespfle-
ge einzureichen. 
 

(3) Die Landeshauptstadt Dresden leistet für bis zu 5 Tage im Kalenderjahr die Fortzahlung der 
laufenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen für nachgewiesene, ganztägige, 
anerkannte Fortbildungen. Findet die anerkannte ganztägige Fortbildung an einem Wo-
chenende oder Feiertag statt, kann dafür ein Ausgleichstag an einem regulären Betreu-
ungstag umgesetzt werden, d. h. Fortzahlung der laufenden Geldleistung ohne Leistungser-
bringung (maximal 5 Tage im laufenden Kalenderjahr). Bei mehrstündigen Fortbildungen 
können diese zu einem Fortbildungstag (= 8 Zeitstunden) addiert werden. Für diesen er-
rechneten Fortbildungstag kann ebenfalls ein Ausgleichstag an einem regulären Betreu-
ungstag umgesetzt werden. 
 

(4) Die Landeshauptstadt Dresden bezuschusst das Curriculum des DJI (160/300 Stunden) nach 
Abschluss einer Fortbildungsvereinbarung mit einem zertifizierten Bildungsträger finanziell 
mit 50 % der Kosten. Der Zuschuss muss von der Kindertagespflegeperson an die Landes-
hauptstadt Dresden zurückgezahlt werden, wenn das Curriculum nicht erfolgreich abge-
schlossen wurde.  
 
Bei Inanspruchnahme eines Bildungsgutscheins erfolgt keine anteilige Kostenübernahme 
durch die Landeshauptstadt Dresden. 
 

(5) Für das Curriculum zum Sächsischen Bildungsplan wird einmalig, zusätzlich für bis zu fünf 
Tage die laufende Geldleistung fortgezahlt oder die Kindertagespflegeperson erhält bis zu 
fünf zusätzliche Ausgleichstage im Kalenderjahr. Darüber hinaus beteiligt sich die Landes-
hauptstadt Dresden an den Kosten für das Curriculum zum Sächsischen Bildungsplan. Auf 
der Basis einer Fortbildungsvereinbarung mit einem dafür qualifizierten Bildungsträger be-
trägt der Zuschuss 50 % der Kosten. Der Zuschuss muss von der Kindertagespflegeperson 
an die Landeshauptstadt Dresden zurückgezahlt werden, wenn das Curriculum zum Sächsi-
schen Bildungsplan nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. 
 
Bei Inanspruchnahme eines Bildungsgutscheins erfolgt keine anteilige Kostenübernahme 
durch die Landeshauptstadt Dresden. 
 

(6) Kindertagespflegepersonen im Bedarfsplan und Ersatztagespflegepersonen mit eigenen 
bzw. angemieteten Räumen können einen Antrag auf Zuwendung zur Erstausstattung stel-
len.  
 
Die Antragstellung erfolgt im 1. Jahr der Tätigkeit, frühestens nach dem positiv beschiede-
nen Eignungsgespräch. 
 
Die Zuwendung wird nur für Gegenstände gewährt, die für den Betrieb einer Kindertages-
pflegestelle allgemein notwendig sind. Für die Erstausstattung können 200 Euro pro Be-
treuungsplatz beantragt werden. 
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Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung ist der Landeshauptstadt Dresden 
auf Nachfrage an Hand der Originalbelege nachzuweisen. 
 
Die Zuwendung muss von der Kindertagespflegeperson an die Landeshauptstadt Dresden 
zurückgezahlt werden, wenn die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson gemäß § 23 SGB VIII 
nicht aufgenommen wurde.  

 
4.9. Erhebung von Elternbeiträgen in der Kindertagespflege 

 
(1) Für die Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege werden von den 

Eltern Elternbeiträge auf der Grundlage der Elternbeitragssatzung der Landeshauptstadt 
Dresden erhoben.  
 

(2) Der Elternbeitrag wird bei Kindertagespflegepersonen, die ihre Plätze im Rahmen des Be-
darfsplanes der Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung stellen, entsprechend der Be-
treuungszeit direkt von den Personensorgeberechtigten an die Landeshauptstadt Dresden 
gezahlt. Werden Kinder durch Kindertagespflegepersonen außerhalb des Bedarfsplanes be-
treut, so zahlen die Personensorgeberechtigten den Elternbeitrag direkt an die Kinderta-
gespflegeperson. 
 

 
5. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Kindertagespflege  

gemäß § 79a SGB VIII und § 21 SächsKitaG 
 

(1) Im Rahmen des § 79a SGB VIII hat die Landeshauptstadt Dresden die Aufgabe für das ju-
gendhilfliche Leistungsfeld Kindertagespflege „Grundsätze und Maßstäbe für die Bewer-
tung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung … weiterzuentwi-
ckeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen“. Dabei orientiert sich die Landeshaupt-
stadt Dresden an den fachlichen Empfehlungen des Sächsischen Staatsministeriums für Kul-
tus und des Sächsischen Landesjugendamtes. 
 

(2) Die Landeshauptstadt Dresden ist in diesem Zusammenhang gemäß § 21 SächsKitaG für die 
entsprechende Fachberatung zuständig und beauftragt dafür drei Beratungs- und Vermitt-
lungsstellen für Kindertagespflege in freier Trägerschaft. 
 

(3) Die Landeshauptstadt Dresden ist in der Qualitätssicherung und -entwicklung der Kinderta-
gespflege von dem Verständnis geprägt, die Kindertagespflege zu einem fachlich fundier-
ten, verlässlichen und den Bedürfnissen von Kindern sowie Betreuungsbedarfen der Eltern 
gerecht werdenden Betreuungsangebot, für Kinder im Alter bis zum vollendeten 3. Lebens-
jahr, zu etablieren. 
 

(4) Die Qualitätssicherung und -entwicklung erfolgt dialogisch zwischen allen Beteiligten und 
umfasst dabei 
 
 die Qualität in Kindertagespflegestellen, 
 die Qualität der Fachberatung und  
 die Qualität der Administration 
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 sowie die Qualität der Arbeitsbeziehungen und Zusammenarbeit. 
 

 
(5) Die Grundsätze und Maßstäbe der Bewertung der Qualität in der Kindertagespflege sowie 

deren Gewährleistungsmaßnahmen werden im „Qualitätsrahmen des Qualitätsverbunds 
Kindertagespflege in Dresden“ beschrieben.  
 
Die Landeshauptstadt Dresden gestaltet dafür einen regelmäßig stattfindenden Qualitäts-
zirkel mit Kindertagespflegepersonen, Fachberaterinnen und Fachberatern sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Kindertagespflege. 
 

(6) Der Qualitätsdialog aller Beteiligten wird über den Qualitätszirkel, die beauftragte Fachbe-
ratung, die Facharbeitsgruppe Kindertagespflege sowie Netzwerk- und Arbeitstreffen von 
der Landeshauptstadt Dresden unterstützt und gefördert.  
 

(7) Die Landeshauptstadt Dresden evaluiert regelmäßig die erarbeiteten Grundsätze und Maß-
stäbe der Bewertung der Qualität sowie deren Gewährleistungsmaßnahmen. Aus den dabei 
gewonnenen Erkenntnissen wird eine Weiterentwicklung initiiert. 
 

(8) Das Engagement von Kindertagespflegepersonen im Qualitätszirkel, in der Fach-AG Kinder-
tagesbetreuung und in der Unterarbeitsgemeinschaft Kindertagespflege erkennt die Lan-
deshauptstadt Dresden zeitlich an und gleicht diese mit bezahlten Abwesenheitstagen aus. 
Darüber hinaus kann die Landeshauptstadt Dresden weitere Teilnahmen an Arbeitsformen 
im Interesse der Landeshauptstadt Dresden gleichermaßen anerkennen. Verhältnismäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit werden dabei beachtet. 
 

5.1. Qualität durch Qualifizierung und Weiterbildung 
 
(1) Kindertagespflegepersonen sind gemäß § 5 SächsQualiVO verpflichtet mindestens 20 Stun-

den pro Jahr fachlich angemessener Fortbildung zu absolvieren und nachzuweisen. Hierzu 
zählen: 

 
 Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote, 
 Fachlich moderierte Gesprächsgruppen zum Erfahrungsaustausch und zur Reflexion, 
 Fallbesprechungen unter Hinzuziehung von Experten, Supervision. 

 
(2) Die Kenntnisse und Fertigkeiten zur ersten Hilfe für Kinder in Betreuungseinrichtungen sol-

len durch alle Kindertagespflegepersonen alle zwei Jahre mit dem Kurs "Erste Hilfe in Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder" (durchgeführt nach BGG 948) bei einer 
durch die Berufsgenossenschaft gemäß BGV A1 ermächtigten Stelle erneuert werden. 

 
(3) Für einen wirksamen Kinderschutz sollen alle tätigen Kindertagespflegepersonen eine Fort-

bildung zum Kinderschutz absolviert und alle 5 Jahre wiederholt haben.  
 

(4) Bei längerfristigen Fortbildungen mit Abschlusszertifikat zu pädagogischen Themen bei zer-
tifizierten Bildungsträgern können Kindertagespflegepersonen einen Antrag auf zusätzliche 
Kostenübernahme bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 120 Euro stellen. 
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(5) Die Anerkennung von Hospitationen und Engagement in thematischen Arbeitskreisen als 

Fortbildungsstunden für Kindertagespflegepersonen wird auf Antrag der Kindertagespfle-
geperson durch die Landeshauptstadt Dresden und in Rücksprache mit der zuständigen Be-
ratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege geprüft sowie individuell entschie-
den. 
 

(6) Fachberater(-innen) sind gemäß § 5 SächsQualiVO verpflichtet mindestens 40 Stunden pro 
Jahr fachlich angemessener Fortbildung zu absolvieren und nachzuweisen.  
 

(7) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Kindertagespflege die fachberate-
risch tätig sind unterliegen § 5 SächsQualiVO.  

 
5.2. Beratung und Prozessbegleitung von Kindertagespflegepersonen und Personensorge-

berechtigten 
 
(1) Die Landeshauptstadt Dresden bietet eigene Fachberatung und Fachberatung in der Struk-

tur der territorial zuständigen Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege an.  
 

(2) Die Beratung soll beim Aufbau und der Ausgestaltung einer Kindertagespflegestelle (als 
Fachberatung und Prozessbegleitung von Kindertagespflegepersonen), im Vorfeld eines 
konkreten Betreuungsverhältnisses, bei der Ausgestaltung des Kindertagespflegeverhältnis-
ses im Alltag und der Konfliktlösung in bestehenden Betreuungsverhältnissen geleistet 
werden. Die Fachberatung erfolgt zu allen Fragen der Kindertagespflege und zu auftreten-
den Problemen im Berufsfeld Kindertagespflege. Sie schließt damit auch den fachlichen 
Austausch zwischen den Kindertagespflegepersonen ein, der sich für die Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung als besonders bedeutsam erwiesen hat. 
 
Fachberatung für die Kindertagespflege umfasst auch Fortbildungen im pädagogisch kon-
zeptionellen Bereich, die Vermittlung rechtlicher und finanzieller Informationen sowie Be-
ratung im personellen Bezugssystem in Form von konkreter Einzelfallarbeit in Bezug auf die 
einzelnen Betreuungsverhältnisse. 
 

(3) Kindertagespflegepersonen können auch Fachberatungsleistungen bei einer Fachberate-
rin/einem Fachberater außerhalb der von der Landeshauptstadt Dresden beauftragten Be-
ratungs- und Vermittlungsstellen für Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Dabei entste-
hende Kosten werden jedoch nicht durch die Landeshauptstadt Dresden übernommen. 
 

6. Weitere Rahmenbedingungen 
6.1. Haftpflichtdeckungsschutz 

 
(1) Für die Kindertagespflegeperson und die betreuten Kinder besteht im Rahmen der Tätigkeit 

Haftpflichtdeckungsschutz gegenüber Dritten beim Kommunaler Schadenausgleich (KSA). 
 
(2) Zusätzlich hat die Landeshauptstadt Dresden über den Verbund Kommunaler Schadenaus-

gleich (KSA), Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. (OKV) und Ostdeutsche Versiche-
rung AG (OVAG) eine Haftpflichtversicherung für das Innenverhältnis abgeschlossen, dies 
betrifft Ansprüche zwischen Kindertagespflegepersonen und betreuten Kindern. 
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6.2. Unfallversicherung 

 
(1) Nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII besteht ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für alle 

Kinder während der Betreuung durch geeignete Kindertagespflegepersonen im Sinne von 
§ 23 SGB VIII. 

 
(2) Unfallversicherungsschutz wird den Kindertagespflegepersonen durch die Unfallkasse Sach-

sen gewährt. 
 

 
7. Übergangsvorschriften 

 
Für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum Datum des Inkrafttretens der neuen Richtlinie der 
Landeshauptstadt Dresden zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege erfolgt die Berech-
nung der nicht bestandskräftigen Leistungsentscheidungen zur laufenden Geldleistung gemäß 
§ 23 SGB VIII nicht nach Punkt 5.6. der alten Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förde-
rung von Kindern in Kindertagespflege vom 13./14. Dezember 2012, sondern nach Punkt 4.7. 
dieser neuen Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung von Kindern in Kinderta-
gespflege. 
 

 
8. Inkrafttreten 
 
Die Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
tritt am 1.Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft. Die Richtlinie der Lan-
deshauptstadt Dresden zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege laut Beschluss des 
Stadtrates vom 13./14. Dezember 2012 (SR/048/2012) tritt zum selben Zeitpunkt außer Kraft. 
 
Dresden, 15.12.2017 
 
 
gez. Detlef Sittel 
Erster Bürgermeister 
der Landeshauptstadt Dresden 
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